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Vorlage Nr. IV/56/2020 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 3 

 
 
 
 

Änderung der Richtlinien und der Entgeltsätze der Jugendmusikschule Bremerhaven 

zum 01.01.2021 
 
 

A Problem 
Durch den Covid19-bedingten Lockdown, der auch die Jugendmusikschule Bremerhaven (JMS) 
völlig unerwartet getroffen hat, ist offenbar geworden, dass die JMS im Bereich der Kommuni-
kation intern sowie extern Verbesserungsbedarf hat. Die Suche nach einem geeigneten und 
sicheren Medium zur Übermittlung von wichtigen Nachrichten, Erteilung von Online-Unterricht, 
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien sowie das Versenden und Empfangen von Audio- und 
Videodateien und das Abhalten von Videokonferenzen hat die Jugendmusikschule vor große 
Herausforderungen und Unsicherheiten gestellt. 
 
Seit zwanzig Jahren arbeitet die JMS vertrauensvoll mit der Firma Mikel im Bereich der Musik-
schulverwaltungssoftware zusammen. Mittlerweile bietet die Firma Mikel eine Musikschul-App, 
eine mobile Plattform, die alle o.g. Funktionen beinhaltet, zudem auf sichere Server in  
Deutschland zugreift sowie datenschutzrechtlich konform funktioniert.  
(https://www.musikschulverwaltung.de/Musikschul-App/) 
 
Derzeit ist nicht abzusehen, ob die Corona-Lage stabil bleibt. Grundsätzlich möchte sich die 
JMS im Bereich der Digitalisierung besser aufstellen, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben. 
 
Die Anschaffung der Musikschul-App kostet einmalig rund 2.400 €. Hinzu kommen jährliche 
Lizenzgebühren in Höhe von knapp 3.000 €. Die Ausstattung des Kollegiums mit mobilen Lea-
singgeräten kostet 2.700 € im Jahr.  
 
Die Kosten für die Anschaffung der Musikschul-App trägt der Förderverein der Jugendmusik-
schule, vorbehaltlich der Prüfung, ob eine Finanzierung durch ein Förderprogramm möglich ist. 
 
Die Gegenfinanzierung der Kosten für die jährlichen Leasing- und Lizenzgebühren soll in Form 
eines „Digitalisierungseuros“ pro Schüler und Monat erfolgen. So würde sich eine Einnahme bei 
etwa 600 Schülern von 7.200 € pro Jahr generieren lassen. Auf diese Weise können die Kosten 
für das Musikschul-App-System auch in den Folgejahren getragen werden, ohne das Budget 
der JMS zusätzlich zu belasten.  
 
Für die Umsetzung dieses Vorhabens ist eine Änderung der Richtlinien zum 01.01.2021 in 
Nummer 7 (Teilnehmerentgelte) und Nummer 5 (Unterrichtsrahmen) notwendig. Die geänder-
ten Richtlinien sind als Anlage beigefügt, ebenso das Blatt „Unterrichtsentgelte“ (Anlagen 1 bis 
3).  
 
Weiterhin ist eine Änderung der Nummer 17 (Datenverarbeitung) vorgesehen. Hier wird ein 
Formulierungsvorschlag des Rechts- und Versicherungsamtes umgesetzt. 
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B Lösung 
Der Magistrat befürwortet die Anschaffung einer Musikschul-App. Der Magistrat stimmt der Än-
derung der Richtlinien der Jugendmusikschule Bremerhaven in der vorgelegten Form zu und 
beschließt die Änderung der Unterrichtsentgelte ab 01.01.2021. 
 

C Alternativen 
Keine, die empfohlen wird. 
 

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Durch die Anschaffung der Musikschul-App entstehen jährliche Folgekosten (Lizenz- und Lea-
singgebühren) in Höhe von derzeit 5.700 €. Durch die Erhebung eines „Digitalisierungseuros“ 
pro Monat pro Schüler können diese Kosten in voller Höhe getragen werden, ohne das Budget 
der Jugendmusikschule zusätzlich zu belasten.  
 
Die Anschaffungskosten der Musikschul-App werden vom Förderverein der JMS getragen. 
 
Personalwirtschaftliche, klimaschutzziel- oder genderrelevante Auswirkungen sind nicht zu er-
kennen. Eine besondere Betroffenheit von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, von 
Menschen mit Behinderungen, von Belangen des Sports oder die besondere örtliche Betroffen-
heit eines Stadtteils liegt nicht vor. 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Die Jugendmusikschule und das Kulturamt haben die Formulierung der Richtlinien mit dem 
Rechts- und Versicherungsamt abgestimmt. Der Ausschuss für Schule und Kultur hat der Neu-
fassung der Richtlinien in seiner Sitzung vom 06. Oktober 2020 zugestimmt. 

 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Die Schülerinnen und Schüler der JMS bzw. deren Erziehungsberechtigte werden schriftlich 
informiert. Eine Veröffentlichung nach dem BremIFG wird sichergestellt. 
 

G Beschlussvorschlag 
Der Magistrat befürwortet die Anschaffung einer Musikschul-App. Der Magistrat stimmt der Än-
derung der Richtlinien der Jugendmusikschule Bremerhaven in der vorgelegten Form zu und 
beschließt die Unterrichtsentgelte ab 01.01.2021 wie dargestellt. 
 
 
 
 
Frost 
Dezernent 
 
Anlage 1: Synopse 
Anlage 2: Richtlinien der JMS ab 01.01.2021 
Anlage 3: Unterrichtsentgelte ab 01.01.2021 
 
 


